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Begründung zur 237. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 
„Sonderbaufläche großflächiger Lebensmitteleinzelhandel Oerlinghauser Straße / 
Detmolder Straße“ 
 
Die Stadt Bielefeld beabsichtigt in dem Bereich westlich der Oerlinghauser Straße und süd-
lich der Detmolder Straße im Zentralen Versorgungsbereich Hillegossen im Stadtbezirk 
Stieghorst die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung von zwei großflächigen 
Einzelhandelsvorhaben zu schaffen und dafür eine „Sonderbaufläche“ mit der Zweckbe-
stimmung „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel Oerlinghauser Straße / Detmolder Stra-
ße" auszuweisen.  
 
Sie soll als 237. Änderung „Sonderbaufläche Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel Oer-
linghauser Straße / Detmolder Straße“ parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. III/Hi 15 „Einzelhandel Oerlinghauser Straße / Detmolder Straße“ durchgeführt werden. 
 
 
Planungsanlass und Planungsziel  

Im Plangebiet befindet sich ein Lebensmittel-Discounter, der aufgrund seiner Größe und 
Ausstattung nicht mehr den marktüblichen Anforderungen entspricht. Neben der Notwendig-
keit der Erneuerung des oben genannten Markts soll dieser Bereich mit der Ansiedlung eines 
Vollsortimenters zudem als Verbundstandort weiterentwickelt werden. Das Plangebiet ist 
Bestandteil des Zentralen Versorgungsbereichs Hillegossen. Die geplante Entwicklung an 
dieser Stelle entspricht somit der Zielsetzung des gesamtstädtischen Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepts der Sicherung und Stärkung des Zentralen Versorgungsbereichs. Die Flä-
chennutzungsplanänderung entspricht damit den städtebaulichen Zielen der Stadt Bielefeld 
für diesen Standortbereich. 
 
Da die geplante Verkaufsfläche den Schwellenwert zur Großflächigkeit überschreitet, soll die 
Fläche gemäß § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) im o. a. Bebauungsplan ins-
gesamt als Sondergebiet festgesetzt werden. Ferner wird dadurch eine sortiments- und ver-
kaufsflächenbezogene Steuerung des Einzelhandelsstandorts vorgenommen. 
 
Der Flächennutzungsplan weist für das Plangebiet derzeit eine Gemischte Baufläche aus. 
Die angestrebte Nutzung ist nicht aus der Darstellung des Flächennutzungsplans entwickelt. 
Mit der betreffenden Änderung des Flächennutzungsplanes soll deshalb der Bereich des 
Vorhabens insgesamt als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Le-
bensmitteleinzelhandel Oerlinghauser Straße / Detmolder Straße" dargestellt werden.   
 
Gesamtstädtisches Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

Zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Stadtgebiet hat der Rat der Stadt Bielefeld 
im September 2009 das gesamtstädtische Einzelhandels- und Zentrenkonzept als städte-
bauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 (6) Nr. 11 BauGB beschlossen. Das Kon-
zept definiert u. a. die zentralen Versorgungsbereiche in einem vierstufigen Zentrensystem 
sowie eine ortsspezifisch abgeleitete Sortimentsliste. 
 
Der zentrale Versorgungsbereich „Hillegossen“ befindet sich im Bereich Detmolder Straße 
zwischen Wappenstraße und Oelkerstraße / Grundschule beidseits des Straßenzugs. Er liegt 
etwa 6,0 km südöstlich der Innenstadt, ca. 1,5 km vom zentralen Versorgungsbereich Stieg-
horst und 1,6 km vom zentralen Versorgungsbereich Ubbedissen entfernt. 
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Innerhalb des Stadtbezirks Stieghorst ist dieser zentrale Versorgungsbereich als Typ C ein-
gestuft worden. Zentren dieses Typs dienen der Versorgung des Stadtbezirks bzw. des 
Stadtteils mit Waren des kurz- sowie teilweise mittel- und langfristigen Bedarfs, ergänzend ist 
ein differenziertes einzelhandelsnahes Dienstleistungsangebot kennzeichnend. Sie nehmen 
somit Aufgaben der erweiterten Grundversorgung v. a. für den Stadtteil wahr. Als Frequenz-
bringer dienen der bestehende Lebensmittel-Discounter, ein Supermarkt sowie ein Einkaufs-
zentrum mit vorrangiger Ausrichtung auf die Nahversorgung an der Detmolder Straße. 
 
Für die langfristige Entwicklung des zentralen Versorgungsbereichs Hillegossen wird im Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept (S. 145) das Ziel der Sicherung und Stärkung der Versor-
gungsfunktion des zentralen Versorgungsbereichs als Zentrum des Typs C aufgeführt. Das 
Vorhaben entspricht damit der Zielsetzung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts. 
 
Entwicklung aus dem Landesentwicklungsplan und dem Regionalplan  

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) – Sachlicher Teilplan Groß-
flächiger Einzelhandel – ist im Juli 2013 in Kraft getreten, die hier formulierten Ziele zur Ein-
zelhandelsentwicklung sind nunmehr nach § 1 (4) BauGB bindend. Folgende Ziele des 
Sachlichen Teilplans sind für das vorliegende Planverfahren relevant: 
 

• Ziel 1: Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 (3) BauNVO dürfen nur in regionalpla-
nerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) dargestellt und festgesetzt 
werden. 

 

• Ziel 2: Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 (3) BauNVO (Großflächiger Einzelhan-
del) mit zentrenrelevantem Kernsortiment dürfen nur in (bestehenden bzw. geplanten) 
zentralen Versorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden.  

• Ziel 3: Durch die Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben i. S. 
des § 11 (3) BauNVO mit zentrenrelevanten Sortimenten dürfen zentrale Versorgungs-
bereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

Ziel 1: 
Entsprechend der Zielsetzung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold (Teilab-
schnitt Oberbereich Bielefeld) sind Standorte für großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sin-
ne von §11 (3) BauGB grundsätzlich auf den Siedlungsflachen der ASB zu entwickeln. Das 
vorliegende Plangebiet ist im Regionalplan vollständig als Teil des Allgemeinen Siedlungsbe-
reichs festgelegt worden. 
 
Ziel 2: 
Das Planvorhaben ist gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Bielefeld Teil 
eines zentralen Versorgungsbereichs. Es befindet sich innerhalb bzw. direkt angrenzend an 
den zentralen Versorgungsbereich Hillegossen. Dessen parzellenscharfe Abgrenzung er-
fasst den erweiterten Einzelhandelsstandort zwar nicht vollständig, durch die direkte Er-
schließung über die Oerlinghauser Straße ist er dem zentralen Versorgungsbereich aber 
eindeutig zugeordnet. In Bezug auf Lage und Ausrichtung entspricht die Planung somit der 
Zielsetzung des gesamtstädtischen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts und stellt damit 
einen im Bereich der Nahversorgung privilegierten Standortbereich dar. Weiterhin ist davon 
auszugehen, dass alle in Anlage 1 des Sachlichen Teilplans aufgelisteten Sortimente von 
den in der „Bielefelder Sortimentsliste“ aufgeführten zentrenrelevanten Sortimenten erfasst 
werden. Die „Bielefelder Sortimentsliste“ ist den Festsetzungen des o. a. Bebauungsplans 
zugrunde gelegt worden.  
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Ziel 3:  
Die Planvorhaben fügen sich nach Art und Größenordnung in die räumlich-funktionale Glie-
derung des gesamtstädtischen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts ein. Die Festlegung ei-
ner Zentrenhierarchie und Standortstruktur im Konzept erfolgte unter Zugrundelegung des 
Ziels einer räumlich ausgewogenen Verteilung der unterschiedlichen Zentrentypen (Typ A-D) 
sowie einer tragfähigen, wohnortnahen Grundversorgung. Die geplanten Einzelhandelsvor-
haben weisen ein nahversorgungsrelevantes Kernsortiment auf, dienen einer (erweiterten) 
Grundversorgung entsprechend der Lage in einem zentralen Versorgungsbereich des Typs 
C und weisen eine lokale Bedeutung insbesondere für den Stadtteil auf. Planungsrechtlich 
werden Verkaufs- und Sortimentsflächen über die Festsetzung eines Sondergebiets gesteu-
ert und auf ein nahversorgungsrelevantes Kernsortiment beschränkt.  
 
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept formuliert für den zentralen Versorgungsbereich 
Hillegossen das Ziel der Sicherung und Stärkung der Versorgungsfunktion. Durch die ge-
plante Festsetzung eines Sondergebiets für großflächigen Lebensmitteleinzelhandel mit ei-
ner Eingrenzung des Kernsortiments sowie einer Begrenzung des Anteils der zulässigen 
Randsortimente wird ferner eine sortiments- und verkaufsflächenbezogene Steuerung des 
Einzelhandelsstandorts vorgenommen. Im Ergebnis ist somit vom Grundsatz her davon aus-
zugehen, dass die mit der vorliegenden Planung ermöglichten Einzelhandelsvorhaben nicht 
zu wesentlichen Beeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche i. S. von negativen städ-
tebaulichen Folgewirkungen und Funktionsverlusten führen wird.  
 
Im Rahmen der Erweiterungs- bzw. Neubauabsicht am bestehenden Nahversorgungsstand-
ort ist eine Verträglichkeits- und Auswirkungsanalyse erfolgt. Es wurde geprüft, ob und inwie-
fern durch diese Planungen bestehende schützenswerte Versorgungsstrukturen (zentrale 
Versorgungsbereiche, Standorte der wohnungsnahen Versorgung) in Hillegossen sowie in 
den angrenzenden Bielefelder Stadtteilen und in den angrenzenden Kommunen Leopolds-
höhe und Oerlinghausen in ihrer Funktionsfähigkeit nicht nur unwesentlich betroffen sind und 
ob demnach landesplanerisch und städtebaulich negative Auswirkungen im Sinne von § 11 
(3) BauNVO eintreten können.  
 
Im Ergebnis zeigen die gutachterlichen Untersuchungen, dass die Planung nicht zu wesentli-
chen Beeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche im Sinne von negativen städtebau-
lichen Folgewirkungen und Funktionsverlusten führen wird. Die Verträglichkeit gegenüber 
den schützenswerten Einzelhandelsbeständen ist grundsätzlich gegeben. 
 
Die 237. Änderung des Flächennutzungsplans erfüllt damit die landes- und regionalplaneri-
schen Zielvorgaben. Gemäß § 34 Landesplanungsgesetzt (LPlG) hat die Stadt Bielefeld die 
Übereinstimmung der Planung mit den Zielen der übergeordneten Raumordnung und Lan-
desplanung angefragt, die zwischenzeitlich mit Schreiben vom 18.08.2014 seitens der Be-
zirksregierung Detmold erklärt wurde. 
 
 
Lage im Stadtgebiet und verkehrliche Anbindung 

Das Plangebiet befindet sich im Stadtbezirk Hillegossen im Stadtteil Stieghorst. Die äußere 
Erschließung des Plangebiets wird durch die Oerlinghauser Straße (L 778) gesichert, die 
unmittelbar an die Detmolder Straße anschließt. Von dort aus sind die Autobahn A 2 sowie 
die umliegenden Siedlungsbereiche erreichbar. Auf der Detmolder Straße, der Oerlinghauser 
Straße und dem Lipper Hellweg verkehren mehrere Buslinien, die eine Anbindung an den 
ÖPNV sicherstellen. 
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Zur Klärung der Fragen bzgl. der verkehrlichen Anbindung des Plangebietes wurde ein Ver-
kehrsgutachten erstellt, das im Ergebnis eine weiterhin leistungsfähige Abwicklung der Ver-
kehre im Bereich der geplanten Zufahrt bestätigt. 
 
 
Derzeitige und künftige Flächennutzungsplan-Darstellungen 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als Gemischte Baufläche dar.  
 
Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung von zwei großflä-
chigen Einzelhandelsvorhaben soll gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO mit der 237. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Planbereich insgesamt als „Sonderbaufläche“ mit der Zweckbe-
stimmung „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel" dargestellt werden.  
 
Analog wird der entsprechende Bereich im Bebauungsplan als Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung „Sondergebiet für großflächigen Lebensmitteleinzelhandel" festgesetzt. 
 
Im Umfeld des Änderungsbereichs schließt sich im Nordwesten eine Sonderbaufläche mit 
der Zweckbestimmung „Einkaufszentrum / größflächiger Einzelhandel“ an. Nord- und südöst-
lich befinden sich Gemischte Bauflächen. Sie bilden gemeinsam mit der bestehenden und 
der vorgesehenen Sonderbaufläche einen städtebaulichen Übergang von den Wohnbauflä-
chen im Süden zu den Hauptverkehrsstraßen Detmolder Straße und Oerlinghauser Straße 
und spiegeln die Nutzungsstruktur im Zentralen Versorgungsbereich wider. 
 
Zwischen der geplanten „Sonderbaufläche“ und den umliegenden vorhandenen „Gemischten 

Bauflächen“ ist künftig der durch die Darstellung einer gezahnten schwarzen Linie erfolgte 

Hinweis „Abwägung hinsichtlich Nutzungsbeschränkung und Immissionsschutz“ zu beach-

ten“. Damit wird der bei Erweiterung des bestehenden Nahversorgungsstandortes veränder-

ten schalltechnischen Situation mit Blick auf die umgebenden Wohnnutzungen Rechnung 

getragen. Die im Rahmen eines Gutachtens ermittelten schalltechnischen Anforderungen 

werden im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplans umgesetzt.  

 
 
Art, Lage und Umfang der Flächennutzungsplan-Änderung 
 
Art und Lage der vorgesehenen Flächennutzungsplan-Änderung gehen aus den beigefügten 
Flächennutzungsplan-Ausschnitten hervor. Der Flächenumfang und die Arten der Boden-
nutzung haben folgende Größenordnung: 
 

Flächennutzungsplan 

Art der Bodennutzung 
bisher künftig 

Gemischte Baufläche  

Sonderbaufläche 

1,14 ha 

 
         ---- 

 

1,14 ha 

Gesamt 1,14 ha 1,14 ha 
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Umweltbelange und Umweltbericht 

Gemäß § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durch-
zuführen, deren Ergebnisse in einem Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung 
darzulegen sind. Im Rahmen der 237. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß 
§ 2 (4) Satz 5 BauGB auf den Umweltbericht zum o. a. Bebauungsplan als Ergebnis einer 
umfassenden und detaillierten Umweltprüfung bzw. artenschutzrechtlichen Betrachtung ver-
wiesen (Abschichtung). 
 
Der vorliegende Umweltbericht geht im Ergebnis davon aus, dass unter Berücksichtigung im 

Umweltbericht für die jeweiligen Schutzgüter genannten Vermeidungs- und Minderungsmaß-

nahmen die mit dem Planvorhaben verbundenen Beeinträchtigungen in der Summe so redu-

ziert werden können, dass keine planungsrechtlichen Restriktionen hinsichtlich einer bauli-

chen Entwicklung verbleiben. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des 

§ 44 BNatSchG können darüber ebenfalls ausgeschlossen werden.  

 

Die mit Blick auf die im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung üblicherweise zu unter-
suchenden „in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten“ sind im Zuge 
des im September 2009 durch den Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen gesamtstädtischen 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne 
des § 1 (6) Nr. 11 BauGB erfolgt. Im Ergebnis ist die geplante Weiterentwicklung des beste-
henden Einzelhandelsstandorts als Sicherung und Stärkung des Zentralen Versorgungsbe-
reichs zu sehen. 
 
 
Hinweise 

Die 237. Flächennutzungsplan-Änderung soll im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB 
durchgeführt werden und betrifft den Teilplan „Flächen“. 
 
Änderungen der übrigen Teilpläne sowie des Erläuterungsberichts zum Flächennutzungs-
plan ergeben sich durch die vorgesehene Änderung nicht.  
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S T A D T  B I E L E F E L D  

237. 
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN- 
ÄNDERUNG 

PLANBLATT 1 

WIRKSAME FASSUNG 

TEILPLAN FLÄCHEN 

„Sonderbaufläche  
großflächiger Lebensmittelein-
zelhandel Oerlinghauser Straße/ 
Detmolder Straße“ 

  ���� 

  Geltungsbereich  
  der 237. FNP-Änderung 

 

  Legende siehe Planblatt  3 
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S T A D T  B I E L E F E L D  

237. 
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN- 
ÄNDERUNG 

PLANBLATT 2 

Ä N D E R U N G 

TEILPLAN FLÄCHEN 

ABSCHLIEßENDER BESCHLUSS 

„Sonderbaufläche  
großflächiger Lebensmittelein-
zelhandel Oerlinghauser Straße/ 
Detmolder Straße“ 

  ���� 

  Geltungsbereich  
  der 237. FNP-Änderung 

 

  Legende siehe Planblatt  3 
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S T A D T  B I E L E F E L D  

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

PLANBLATT 3 

L E G E N D E  

 

 

 


